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1 Allgemeines 
 

Diese Sicherheitsvorschriften gelten für feuergefährliche Arbeiten wie z. B. 
Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren sowie Löten, Trennschleifen, 
Auftau- und Heißklebearbeiten, die außerhalb hierfür vorgesehener Werk-
stätten und Arbeitsplätzen vorgenommen werden. Sie sind allen Verantwortli-
chen des Betriebes bekannt zu geben (z.B. Geschäftsführer, Betriebsleiter, Si-
cherheitsbeauftragter). 

 
Nach Betriebssicherheitsverordnung und Gefahrstoffverordnung ist eine Ge-
fährdungsbeurteilung durchzuführen. Vor Aufnahme feuergefährlicher Arbei-
ten ist auch zur Konkretisierung der Gefährdungsbeurteilung grundsätzlich zu 
prüfen, ob an ihrer Stelle kalte Verfahren (z.B. Sägen, Schrauben, Kaltkleben) 
eingesetzt werden können. 

 
In feuergefährdeten Bereichen dürfen feuergefährliche Arbeiten nur von ent-
sprechend ausgebildeten Personen ausgeführt werden, die über 18 Jahre alt 
sind. Auszubildende dürfen die Arbeiten nur unter Aufsicht ausführen. 

 
Bei Auftragsvergabe sind die einschlägigen Vorschriften über die Koordination 
bei der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer zu beachten. Spätestens vor 
Beginn der feuergefährlichen Arbeiten ist insbesondere festzulegen, wer den 
Brandposten (während der Arbeiten) und die eventuell erforderliche Brandwa-
che (nach Abschluss der Arbeiten) stellt. Personen, die für den Brandposten 
vorgesehen sind, müssen entsprechend unterwiesen sein. 

 
2 Maßnahmen vor Arbeitsbeginn 
 

Der auftraggebende Unternehmer oder sein Beauftragter muss die feuergefähr-
lichen Arbeiten schriftlich genehmigen (z.B. mit Erlaubnisschein für feuerge-
fährliche Arbeiten, VdS 2036). Darüber hinaus muss er sich vergewissern, dass 
auch die Beschäftigten anderer beteiligter Unternehmer hinsichtlich bestehen-
der Gefahren angemessene Anweisungen erhalten haben. 

 
Sämtliche beweglichen brennbaren Gegenstände und Stoffe, auch Staubabla-
gerungen, sind aus dem Gefährdungsbereich und - soweit notwendig - auch 
aus benachbarten Räumen zu entfernen. Unbewegliche brennbare Gegenstän-
de sind mit nichtbrennbaren Materialien oder anderen geeigneten Mitteln zu 
schützen. 

 
Der Gefährdungsbereich umfasst einen halbkugelförmigen Raum mit seitlichem 
Radius von in der Regel 10 m und einer Höhe von in der Regel 4 m um die Ar-
beitsstelle herum. Geringere Abmessungen sind abhängig vom Arbeitsverfah-
ren möglich. Anhaltspunkte ergeben sich aus VdS 2008 "Feuergefährliche Ar-
beiten - Richtlinien für den Brandschutz". 

 
Brennbare Umkleidungen und Isolierungen an Rohrleitungen, Kesseln und Be-
hältern sind zu entfernen. 

 
Befinden sich im Gefährdungsbereich brennbare Stoffe, die nicht entfernt oder 
geschützt werden können, muss während der Arbeiten ein Brandposten aufge-
stellt werden, der über geeignetes Löschgerät verfügt. 

 
Decken-, Wand- und Bodendurchbrüche, die vom Gefährdungsbereich in ande-
re Räume führen, müssen mit nichtbrennbaren Materialien abgedichtet wer-
den. 

 
Behälter und Rohrleitungen, an denen feuergefährliche Arbeiten durchgeführt 
werden, müssen auf ihren Inhalt hin überprüft werden. Haben sie brennbare 
oder explosionsfähige Stoffe enthalten oder ist der frühere Inhalt nicht mehr 
feststellbar, sind die Behälter und Rohrleitungen vor Beginn der feuergefährli-
chen Arbeiten zu reinigen und mit Wasser oder einem flammenerstickenden 
Schutzgas bzw. einem anderen geeigneten Mittel zu füllen. 

 
Sowohl die Ausführenden als auch der Brandposten haben sich über den 
Standort des nächsten Brandmelders und Telefons sowie über die Notrufnum-
mer zu informieren. Geeignetes und funktionsfähiges Löschgerät ist bereitzu-
stellen. 

 
Werden brandschutztechnische Anlagen (z.B. Feuerlösch- und Brandmeldean-
lagen) vorübergehend außer Betrieb gesetzt, sind sowohl die Feuerwehr als 
auch der Feuerversicherer vom Auftraggeber/Versicherungsnehmer davon in 
Kenntnis zu setzen. Erforderlichenfalls sind in Absprache brandschutztechni-
sche Ersatzmaßnahmen vorzusehen. 

 
3 Maßnahmen bei der Durchführung der Arbeiten 
 

Es ist darauf zu achten, dass brennbare Gegenstände oder Materialien nicht 
durch Flammen, Funken, Schmelztropfen, heiße Gase und Dämpfe oder durch 
Wärmeleitung gefährdet bzw. entzündet werden. 

 
Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung, gefährdete benachbarte Räume (dane-
ben, darüber, darunter), Zwischendecken und ähnliche Hohlräume sind laufend 
zu kontrollieren. 

 
Bauteile, die auf Grund von Wärmeleitung gefährdet sind, müssen mit Wasser 
gekühlt werden. 

 
Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen, die Feuerwehr zu alarmieren, und 
die Brandbekämpfung unverzüglich einzuleiten. 

 
4 Maßnahmen nach Abschluss der Arbeiten 
 

Die Umgebung der Arbeitsstelle einschließlich der benachbarten Räume ist 
mehrmals sorgfältig durch eine Brandwache auf Brandgeruch, verdächtige Er-
wärmung, Glimmstellen und Brandnester zu kontrollieren. 

 
Die Kontrolle muss in kurzen Zeitabständen über mehrere Stunden so lange 
durchgeführt werden, bis eine Brandentstehung ausgeschlossen werden kann. 
Bei verdächtigen Wahrnehmungen (z.B. Brandgeruch) ist sofort die Feuerwehr 
zu alarmieren. 

 
5 Sonstiges 
 

Andere Sicherheitsbestimmungen, z.B: 
 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
 

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit (BG Vorschrift) wie 

 
- BGV A1 Allgemeine Vorschriften, 

 
- BGR 500 Betreiben von Arbeitsmitteln/Teil 2, Kapitel 2.26 

 
- BGR 117 Arbeiten in Behältern und engen Räumen 

 
bleiben unberührt. 

 
Das Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG) ist zu beachten. 


